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Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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203011

Verordnung zur Änderung der Ausbildungs-
ordnung Justizdienst 1.2 im öffentlich-rechtlichen 

Ausbildungsverhältnis

Vom 16. Februar 2023

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) verordnet das Ministerium der Justiz im Einver-
nehmen mit dem Ministerium des Innern und dem Mi-
nisterium der Finanzen:

Artikel 1

In § 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 der Ausbil-
dungsordnung Justizdienst 1.2 im öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis vom 27. April 2018 (GV. NRW. 
S.  212), die zuletzt durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
25.  März 2022 (GV. NRW. S.  377) geändert worden ist, 
wird jeweils die Angabe „2023“ durch die Angabe 
„2028“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 16. Februar 2023

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h 

– GV. NRW. 2023 S. 152

2170

Verordnung über die Zuständigkeit 
und die Ausgestaltung des Registrierungs-
verfahrens von berufl ichen Betreuerinnen 

und Betreuern in Nordrhein-Westfalen 
(Betreuerregistrierungsverordnung Nordrhein-

Westfalen – BtRegVO NRW)

Vom 3. Februar 2023

Auf Grund 

–  des § 6 Nummer 1 des Landesbetreuungsgesetzes vom 
3. April 1992 (GV. NRW. S.  124), der durch Artikel  1 
Nummer 5 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S.  499) neu gefasst worden ist, im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Justiz sowie in Verbindung mit

–  §  3 Absatz  3 Satz  2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.  666), 
der zuletzt durch Artikel  15 Nummer  1 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, nach Zustimmung des Ausschusses für Heimat und 
Kommunales des Landtags und nach Zustimmung des 
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digi-
talisierung 

verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales:

§ 1
Anerkennung von betreuungsspezifi schen Studien-, 

Aus- oder Weiterbildungsgängen

(1) Für die Prüfung und Entscheidung über den Antrag 
auf Anerkennung betreuungsspezifi scher Studien-, Aus- 
oder Weiterbildungsgänge von Hochschulen nach § 5 Ab-
satz 2 und 3 der Betreuerregistrierungsverordnung vom 
13. Juli 2022 (BGBl.  I S.  1154) sind die Landesbetreu-
ungsämter zuständig. 

(2) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Sitz 
der Hochschule. 

(3) Über einen Antrag soll innerhalb von drei Monaten 
durch Verwaltungsakt entschieden werden. Die Frist be-
ginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen.

§ 2
Anerkennung von Sachkundelehrgängen

(1) Für die Prüfung und Entscheidung über den Antrag 
auf Anerkennung von Sachkundelehrgängen nach §  8 
Absatz 1 der Betreuerregistrierungsverordnung sind die 
Landesbetreuungsämter zuständig. 

(2) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich gemäß § 8 Ab-
satz  1 Satz  2 Betreuungsregistrierungsverordnung nach 
dem Hauptsitz des Anbieters der Sachkundelehrgänge. 

(3) Über einen Antrag soll innerhalb von drei Monaten 
durch Verwaltungsakt entschieden werden. Die Frist be-
ginnt mit Eingang der vollständigen Unterlagen.

§ 3
Gebühr

Die Amtshandlungen nach den §§  1 und 2 sind gebüh-
renpfl ichtig. Die Gebühr richtet sich nach dem Gebüh-
rengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. 
NRW. S.  524) in der jeweils geltenden Fassung und der 
Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 3. Juli 
2001 (GV. NRW. S. 262) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 4
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Das für Soziales zuständige Ministerium berichtet 
der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2032 über 
die Auswirkungen dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 3. Februar 2023

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2023 S. 152

221

Verordnung zur Durchführung des Studierenden-
Energiepreispauschalengesetzes

(EPPSG-DVO)

Vom 22. Februar 2023

Auf Grund des §  2 Absatz  1 Satz  2 des Studierenden-
Energiepreispauschalengesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2357) verordnet die Landesregierung:

§ 1
Zuständige Stellen

(1) Die Bezirksregierung Köln ist nach Maßgabe dieser 
Verordnung sachlich und örtlich zuständig für die Ab-
wicklung des Bewilligungsverfahrens für die Anträge al-
ler Personen, die an einer im Land Nordrhein-Westfalen 
belegenen Ausbildungsstätte nach § 1 Absatz 1 des Stu-
dierenden-Energiepreispauschalengesetzes vom 16. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2357) immatrikuliert waren. Die 
Zuständigkeit erstreckt sich auch auf Anträge solcher 
Personen, die an einer Niederlassung der Ausbildungs-
stätte, die sich in einem anderen Land als der Hauptsitz 
befi ndet, immatrikuliert sind.

(2) Die Bezirksregierung Detmold ist nach Maßgabe die-
ser Verordnung sachlich und örtlich zuständig für Ab-
wicklung des Bewilligungsverfahrens der Anträge aller 
Personen, die zum Besuch an einer im Land Nordrhein-
Westfalen belegenen Ausbildungsstätte nach § 1 Absatz 2 
bis 4 des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes 
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angemeldet waren. Die Zuständigkeit erstreckt sich auch 
auf Anträge solcher Personen, die zum Besuch an einer 
Niederlassung der Ausbildungsstätte, die sich in einem 
anderen Land als der Hauptsitz befi ndet, angemeldet 
sind.

§ 2

Aufgaben der zuständigen Stellen

(1) Die zuständigen bereiten die Abwicklung des Bewil-
ligungsverfahrens nach Maßgabe dieser Rechtsverord-
nung vor.

(2) Die zuständigen Stellen entscheiden über die nach 
§ 6 gestellten Anträge mittels eines ihnen zur Verfügung 
stehenden Fachverfahrens, deren Einsatz sich nach die-
ser Rechtsverordnung richtet. Die Ministerien für Schule 
und Bildung sowie Kultur und Wissenschaft stellen die 
Funktionalität dieses Verfahrens sicher.

§ 3

Vorbereitung der Antragstellung 
durch Erstellung von Listen

(1) Die in § 1 Absatz 1 bis 4 des Studierenden-Energie-
preispauschalengesetzes aufgeführten Ausbildungsstät-
ten sind verpfl ichtet, jeweils eine Liste zu erstellen, in 
der sie alle Personen – mit Ausnahme der Gasthörenden 
und Gaststudierenden – aufführen, die bei ihnen am 
1. Dezember 2022 immatrikuliert oder zum Besuch ange-
meldet waren.

(2) Die Ausbildungsstätten übergeben ihre Listen der für 
sie zuständigen Stelle. Die Übergabe erfolgt über einen 
sicheren Transportweg, den die zuständige Stelle vorgibt. 
Vor Übergabe werden die Listen gemäß dem in § 5 gere-
gelten Verfahren verschlüsselt.

(3) Die Listen führen den Vor- und Nachnamen und das 
Geburtsdatum der in Absatz  1 genannten Person sowie 
die Bezeichnung und das Ordnungsmerkmal der Aus-
bildungsstätte und das Bundesland, in welchem die Aus-
bildungsstätte belegen ist. 

§ 4

Plausibilisierung und Freigabe der Listen

(1) Die zuständigen Stellen prüfen die nach § 3 Absatz 2 
von den Ausbildungsstätten übergebenen Listen auf 
Plausibilität. 

(2) Die zuständigen Stellen geben die plausibilisierten 
Listen frei, indem sie diese in das hierfür zentral bereit-
gestellte IT-System hochladen. In diesem System wird 
nach Antragstellung das Vorliegen der Bewilligungsvor-
aussetzungen geprüft und dort erfolgt unter Einsatz des 
Zugangsschlüssels nach §  5 ein Abgleich zwischen den 
Listen und den bereitgestellten Antragsdaten (Fachver-
fahren).

§ 5

Generierung eines Zugangsschlüssels 
und Verschlüsselung

(1) Die in § 1 Absatz 1 bis 4 des Studierenden-Energie-
preispauschalengesetz aufgeführten Ausbildungsstätten 
sind verpfl ichtet, ihre Listen in den ihnen von den zu-
ständigen Stellen zur Verfügung gestellten, passwortge-
schützten Zugangsschlüssel-Generator einzugeben. Der 
Generator erzeugt einen für die anspruchsberechtigten 
Personen bei Antragstellung nutzbaren kombinierten 
Zahlen- und Buchstabenschlüssel (Zugangsschlüssel) so-
wie zusätzlich eine persönliche Identifi kationsnummer 
(PIN). Zudem verschlüsselt der Generator die Listen auf 
Ebene des einzelnen Datensatzes und versieht den Zu-
gangsschlüssel mit einer Hashfunktion.

(2) Die Ausbildungsstätten stellen der anspruchsberech-
tigten Person den jeweils die Person betreffenden Zu-
gangsschlüssel auf sicherem Transportweg zur Ver-
fügung. Die verschlüsselten Listen der gehashten Zu-
gangsschlüssel werden im Einklang mit § 3 Absatz 2 an 
die zuständige Stelle übergeben.

§ 6 
Antragstellung

Die antragstellenden Personen stellen ihren Antrag nach 
§ 2 Absatz 2 des Studierenden-Energiepreispauschalen-
gesetzes nach Erhalt des Zugangsschlüssels über das 
 Internet-Portal „Einmalzahlung200.de“. Eine Antrag-
stellung auf anderem Wege ist ausgeschlossen.

§ 7 
Identifi zierung über das Nutzerkonto

(1) Bevor die antragstellenden Personen ihren Antrag 
stellen können, erfolgt die Identifi zierung über das Nut-
zerkonto Bund „bund.ID“ 

1.  mit dem sicheren Verfahren nach §  87a Absatz  6 
Satz  1 der Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 
2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl.  I S.  2730) geändert 
worden ist, (Elster-Zertifi kat),

2.  mit dem elektronischen Identitätsnachweis nach § 18 
des Personalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1346), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 5. Juli 2021 (BGBl.  I S.  2281) geändert 
worden ist, 

3.  nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
5. Juli 2021 (BGBl.  I S.  2281) geändert worden ist, 
oder 

4.  nach §  78 Absatz  5 des Aufenthaltsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl.  I S. 162), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2847) geän-
dert worden ist, (eID-Funktion). 

(2) Wenn die in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. Juli 2014 über die elektronische Identifi zie-
rung und Vertrauensdienste für elektronische Transakti-
onen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73; L 23 vom 
29.1.2015, S.  19; L 155 vom 14.6.2016, S.  44) geregelten 
Bedingungen eingehalten werden, kann auch das Identi-
fi zierungsmittel eines anderen Mitgliedstaates genutzt 
werden. 

§ 8 
Identifi zierung mit Zugangsschlüssel 

und Identifi kationsnummer

(1) Statt sich mit den in § 7 genannten Identifi zierungs-
mitteln zu identifi zieren, kann die antragstellende Per-
son den Zugangsschlüssel gemeinsam mit der zusätz-
lichen PIN nutzen.

(2) Die anspruchsberechtigte Person erhält die PIN von 
der Ausbildungsstätte, bei der sie immatrikuliert oder 
zum Besuch angemeldet ist. Die Ausbildungsstätte darf 
die PIN nur herausgeben, wenn die anspruchsberechtigte 
Person ihre Identität mittels eines amtlichen Lichtbild-
ausweises oder auf andere geeignete Weise nachgewiesen 
hat.

§ 9 
Antragskonto

(1) Nach erfolgreicher Identifi zierung kann die antrag-
stellende Person im Antragssystem des Internet-Portals 
ihren Antrag stellen. Hierfür wird für die antragstel-
lende Person automatisch ein Antragskonto eingerichtet, 
in welchem der Antrag gespeichert wird.

(2) Die antragstellende Person kann im Antragskonto 
den aktuellen Bearbeitungsstand einsehen. Einen zwei-
ten Antrag kann sie nicht stellen.

§ 10
Antragsinformationen

(1) Die antragstellende Person hat im Antrag folgende 
Informationen über sich mitzuteilen:

1.  Vor- und Nachname,
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2.  Geburtsdatum und -ort,

3.  E-Mail-Adresse,

4.  Wohnsitz,

5.  Bundesland, in dem die Ausbildungsstätte belegen ist, 
welche den Zugangsschlüssel der antragstellenden 
Person ausgestellt hat,

6.  Matrikelnummer oder zugeteilte vergleichbare Kenn-
nummer und

7.  Bankverbindung.

Soweit die in Satz 1 genannten Informationen bereits als 
Stammdaten im Nutzerkonto Bund „bund.ID“ hinterlegt 
sind, werden sie nach der Identifi zierung gemäß § 7 au-
tomatisch in das Antragssystem übernommen. 

(2) Die antragstellende Person hat zu versichern, dass sie

1.  am 1. Dezember 2022 ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
hatte, 

2.  am 1. Dezember 2022 an einer in §  1 Absatz  1 bis 4 
des Studierenden-Energiepreispauschalengesetzes 
aufgeführten Ausbildungsstätten immatrikuliert oder 
zum Besuch angemeldet war, jedoch nicht im Status 
einer Gasthörerin oder Gasthörers,

3.  bislang keinen Antrag nach § 2 Absatz 2 des Studie-
renden-Energiepreispauschalengesetzes gestellt hat 
und 

4.  bislang keine Energiepreispauschale nach dem Studie-
renden-Energiepreispauschalengesetz zu ihren Guns-
ten bewilligt oder ausgezahlt worden ist,

5.  und zu erklären, dass die benannte E-Mail-Adresse 
für die Kommunikation im Verfahren einschließlich 
der Entscheidung über den Antrag benutzt werden 
darf.

(3) Damit der Antrag der nach §  1 zuständigen Stelle 
zugewiesen und ein Abgleich zwischen den Antragsin-
formationen und den Listen erfolgen kann, hat die an-
tragstellende Person den Zugangsschlüssel einzugeben, 
der ihr nach § 5 Absatz 2 Satz 1 von ihrer Ausbildungs-
stätte zur Verfügung gestellt wurde.

§ 11
Verfahren

(1) Der Bewilligungsbescheid wird grundsätzlich voll-
ständig durch automatische Einrichtungen erlassen. Für 
dieses Verfahren gelten die Absätze 2 bis 8.

(2) Der Antrag kann erst versendet werden, wenn die 
Daten der Bankverbindung syntaktisch oder semantisch 
richtig sind und alle Pfl ichtangaben im Antragssystem 
ausgefüllt wurden. 

(3) Nach Versendung des Antrags wird der Zugangs-
schlüssel verwendet, um im Fachverfahren den ver-
schlüsselten Datensatz zur antragstellenden Person in 
der Liste zu fi nden, den die zuständige Stelle gemäß § 4 
Absatz  2 hochgeladen hat. Ist ein passender Datensatz 
auffindbar, wird dieser mit dem von der antragstellenden 
Person eingegebenen Zugangsschlüssel entschlüsselt und 
werden die persönlichen Daten aus dem entschlüsselten 
Datensatz mit den Angaben im Antrag abgeglichen. 

(4) Um eine mehrfache Auszahlung zu verhindern, wird 
der Antrag automatisch mit allen bereits eingereichten 
Anträgen abgeglichen und geprüft, ob eine Auszahlung 
an der antragstellenden Person bereits erfolgte.

(5) Besteht der Antrag die Prüfung nach den Absätzen 3 
und 4, wird er bewilligt. Die Bekanntgabe des Bewilli-
gungsbescheids erfolgt per E-Mail. Er muss nicht be-
gründet werden. 

(6) Nach Bewilligung des Antrags wird der Zugangs-
schlüssel der anspruchsberechtigten Person entwertet. 

(7) Ist der eingegebene Zugangsschlüssel nicht richtig 
oder bereits entwertet, ist der Datensatz bei der Prüfung 
nach Absatz 3 Satz 1 nicht auffindbar oder scheitert der 
Abgleich nach Absatz 3 Satz 2, erfolgt noch keine Bewil-
ligung und Auszahlung. Die antragstellende Person wird 
automatisch hierauf hingewiesen. Ihr bleibt die Möglich-
keit, den Antrag anzupassen.

(8) Scheitert der an die Prüfung nach Absatz 3 anschlie-
ßende Abgleich nach Absatz  4, wird der Antrag abge-
lehnt. Die Bekanntgabe des Ablehnungsbescheides er-
folgt per E-Mail.

§ 12
Handlungsfähigkeit

Auch die antragstellenden Personen, die nach bürgerli-
chem Recht in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, 
werden im Bewilligungsverfahren als handlungsfähig 
anerkannt.

§ 13
Antragstellung durch Dritte

(1) Stellt für die antragsberechtigte Person eine bevoll-
mächtigte oder eine gesetzlich vertretungsberechtigte 
Person den Antrag, hat sich diese nach §  7 zu identifi -
zieren.

(2) Die bevollmächtigte oder die gesetzlich vertretungs-
berechtigte Person hat im Antragssystem anzugeben, für 
wen sie den Antrag stellt. Sie hat den Grund für die Ver-
tretungsberechtigung anzugeben.

§ 14
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die nach § 1 zuständigen Stellen dürfen für die Er-
füllung ihrer Aufgaben nach dem Studierenden-Energie-
preispauschalengesetz und dieser Rechtsverordnung die 
erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeiten.

(2) Die in § 1 Absatz 1 bis 4 des Studierenden-Energie-
preispauschalengesetzes genannten Ausbildungsstätten 
dürfen für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser 
Rechtsverordnung die erforderlichen personenbezogenen 
Daten verarbeiten, soweit erforderlich auch zweckän-
dernd. Die Ausbildungsstätten haben die Ausbildungs-
stätten-Listen nach Beendigung der Bewilligungsver-
fahren, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2023 zu 
 löschen. 

§ 15
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2024 außer Kraft.

Düsseldorf, den 22. Februar 2023

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

– GV. NRW. 2023 S. 152

301

Achte Verordnung zur Änderung 
der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung 

Straf- und Bußgeldverfahren

Vom 13. Februar 2023

Auf Grund des § 32 Absatz 2 der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl.  I S.  1074, 1319), der durch Artikel  1 Nummer  2 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) eingefügt 
worden ist, sowie auf Grund des § 110a Absatz 2 des Ge-
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setzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
der zuletzt durch Artikel 8 Nummer 13 des Gesetzes vom 
5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, je-
weils in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Er-
mächtigung des Ministeriums der Justiz zum Erlass von 
Rechtsverordnungen zur elektronischen Aktenführung in 
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren und 
Strafvollzugsverfahren vom 10. März 2020 (GV. NRW. 
S. 182) verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

In der eAkten-Einführungszeitpunktverordnung Straf- 
und Bußgeldverfahren vom 19. Januar 2021 (GV. NRW. 
S.  130), die zuletzt durch Verordnung vom 9. Dezember 
2022 (GV. NRW. S. 1095) geändert worden ist, erhält die 
Anlage die aus dem Anhang zu dieser Verordnung er-
sichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 15. März 2023 in Kraft.

Düsseldorf, den  13. Februar 2023

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h
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Anlage 
 

Gericht/Staatsanwaltschaft 
Staatsanwaltschaft Aachen 
Staatsanwaltschaft Arnsberg 
Staatsanwaltschaft Bonn 
Staatsanwaltschaft Duisburg 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf 
Staatsanwaltschaft Essen 
Staatsanwaltschaft Kleve 
Staatsanwaltschaft Köln 
Staatsanwaltschaft Mönchengladbach 
Staatsanwaltschaft Siegen 
Staatsanwaltschaft Wuppertal 
Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf 
Generalstaatsanwaltschaft Köln 
Amtsgericht Aachen 
Amtsgericht Arnsberg 
Amtsgericht Bergisch Gladbach 
Amtsgericht Brilon 
Amtsgericht Dinslaken 
Amtsgericht Dorsten 
Amtsgericht Duisburg 
Amtsgericht Duisburg-Hamborn 
Amtsgericht Düren 
Amtsgericht Düsseldorf 
Amtsgericht Eschweiler 
Amtsgericht Essen 
Amtsgericht Euskirchen 
Amtsgericht Gelsenkirchen 
Amtsgericht Gladbeck 
Amtsgericht Grevenbroich 
Amtsgericht Gummersbach 
Amtsgericht Leverkusen 
Amtsgericht Menden 
Amtsgericht Meschede 
Amtsgericht Mettmann 
Amtsgericht Moers 
Amtsgericht Mülheim an der Ruhr 
Amtsgericht Neuss 
Amtsgericht Oberhausen 
Amtsgericht Olpe 
Amtsgericht Siegen 
Amtsgericht Soest 
Amtsgericht Solingen 
Amtsgericht Velbert 
Amtsgericht Waldbröl 
Amtsgericht Warstein 
Amtsgericht Wesel 
Amtsgericht Wipperfürth 
Amtsgericht Wuppertal 
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Landgericht Aachen 
Landgericht Duisburg 
Landgericht Wuppertal 
Oberlandesgericht Düsseldorf 
Oberlandesgericht Köln 

 

– GV. NRW. 2023 S. 154
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